
Verwaltungsvorschrift für die Feststellung von
Überschwemmungsgebieten im Freistaat Thürin-
gen

Zur Erfüllung der Anforderungen nach § 80 Thüringer Wassergesetz
(ThürWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Februar 1999
(GVBl. S. 114), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Wassergesetzes vom 24. November 2003 (GVBl.
S. 495), und zum Vollzug von Maßnahmen nach §§ 81, 82 und 117
ThürWG ergeht folgende Verwaltungsvorschrift:
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1 Grundsätze und Begriffe 

Gemäß § 32 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) sind Über-
schwemmungsgebiete Gebiete zwischen oberirdischen Gewäs-
sern und Deichen oder Hochufern sowie sonstige Gebiete, die
bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder für die
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden.
§ 32 WHG verpflichtet die Länder, Überschwemmungsgebiete
festzusetzen und Vorschriften zum Schutz vor Hochwasser-
gefahren zu erlassen. Die §§ 80 – 82 ThürWG füllen diese 
Bestimmung aus. 
Überschwemmungsgebiete werden, soweit sie nicht schon per
Gesetz gelten, von der zuständigen Wasserbehörde durch
Rechtsverordnung festgestellt. Nach § 80 Satz 2 ThürWG wird
dabei im Regelfall die Fläche zu Grunde gelegt, die bei einem
durchschnittlich einmal in hundert Jahren auftretenden Hoch-
wasser (maßgebendes Hochwasser) überschwemmt wird. Als
Überschwemmungsgebiete kraft Gesetz gelten die Gelände zwi-
schen Ufern und Deichen sowie Hochwasserschutzräume von
Talsperren und Rückhaltebecken, ohne dass es einer Feststel-
lung bedarf. Nicht zu Überschwemmungsgebieten, bezogen auf
ein hundertjährliches Hochwasser, zählen alle bis zu diesem 
Ereignis geschützten (eingedeichten) Flächen und Gelände-
punkte, die durch das Hochwasser nicht erreicht werden, sowie
das Gewässer selbst und seine Ufer. 
Als Überschwemmungsgebiete im Sinne des ThürWG gelten
weiterhin gemäß § 130 Abs. 3 ThürWG die nach bisherigem
Recht festgesetzten Hochwassergebiete sowie gemäß § 80 
Satz 3 ThürWG befristet bis zum 31.12.2010 die in den Arbeits-
karten der oberen Wasserbehörde dargestellten Gebiete, die bei
Hochwasser überschwemmt werden.
Das maßgebende Hochwasser zur Abgrenzung eines Über-
schwemmungsgebietes kann in Abhängigkeit von den Regelungen
in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen Wiederkehr-
intervallen zugeordnet sein. Zur Wahrung des Gleichheitsgrund-
satzes sollten jedoch bei Ländergrenzen überschreitenden 
Gewässern einvernehmliche Festlegungen zu einem einheit-
lichen maßgebenden Hochwasser durch die beteiligten Länder
getroffen werden.

2 Feststellung von Überschwemmungsgebieten

2.1 Verfahren zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Feststellung von Überschwemmungsgebieten gemäß § 32
WHG dient der Sicherung und Freihaltung von Hochwasser-
abfluss- und Rückhalteflächen im Interesse des vorbeugenden
Hochwasserschutzes sowie der Dokumentation der tatsäch-
lichen Verhältnisse beim maßgebenden Hochwasser.
Der Inhalt und das Ausmaß sowie der Zweck der zu erlassenden
Verordnungen müssen ausreichend bestimmt sein. Ein Über-
schwemmungsgebiet wird regelmäßig dem Gewässer zugeord-
net, in dessen direktem Einzugsgebiet es liegt. Der Mündungs-
bereich von Nebengewässern wird in der Regel dem Haupt-
gewässer zugerechnet. Die Grenze eines Mündungbereiches
bestimmt die Wasserbehörde in Abstimmung mit der techni-
schen Fachbehörde anhand von fach- und verfahrenstechni-
schen Belangen.

Das Verfahren zum Erlass einer Rechtsverordnung für die 
Feststellung eines Überschwemmungsgebietes regelt § 117
ThürWG. Die Verkündung der enthaltenen  Karten wird gemäß 
§ 6 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen
und Organisationsanordnungen (Verkündungsgesetz) vom 
30. Januar 1991 (GVBl. S. 2) dadurch ersetzt, dass diese zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprech-
zeiten bei den zuständigen Wasserbehörden ausliegen. Die
Rechtsverordnungen sind in den betroffenen Gemeinden
ortsüblich bekannt zu machen. Gemäß § 2 Abs. 1 Verkündungs-
gesetz ist außerdem die Veröffentlichung im Thüringer Staats-
anzeiger erforderlich. 

Jeweils eine Ausfertigung des Textes der Rechtsverordnung
sowie der Übersichtskarten (TK 10) ist, ggf. auch in digitaler
Form, den Naturschutz-, Landwirtschafts-, Flurneuordnungs-,
Forst- und Bauaufsichtsbehörden sowie den für die Wasserwirt-
schaft zuständigen technischen Fachbehörden zu übergeben, in
deren örtlichem Zuständigkeitsbereich das Überschwem-
mungsgebiet liegt. 

2.2 Fachtechnische Grundlagen

Zur Bestimmung der Fläche eines Überschwemmungsgebietes
ist neben der Berechnung des maßgebenden Hochwassers
(HQ100) die Ermittlung der zugehörigen Wasserspiegellinien,
deren Verschneidung mit Geländeinformationen und die Über-
tragung der Flächenausdehnung in die entsprechenden Karten
erforderlich. Mit diesen Arbeiten werden in der Regel Ingenieur-
büros betraut, die die erforderliche Fachkunde nachweisen kön-
nen. Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie erarbeitet und
aktualisiert das Leistungsverzeichnis für die Ermittlung von
Überschwemmungsgebieten, das Grundlage für die Ausschrei-
bungen ist.
Die Darstellung der Grenzen der Überschwemmungsgebiete 
in topographischen Karten (TK) des Thüringer Landesver-
messungsamtes erfolgt in Anlehnung an die DIN 2425, Teil 5 
und in Liegenschaftskarten (LiKa) in Anlehnung an die Thüringer
Zeichenanweisung für Liegenschaftskarten und Vermessungs-
risse (ThürZeiA) vom 01.04.1995 (ThürStAnz Nr. 27/1995 
S. 1030).
Auf die Regelung in Ziffer 2.2.7 der Thüringer Technischen Anlei-
tung Stauanlagen (Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt
für Umwelt und Geologie) wird verwiesen. Abweichungen von
dieser sind nur in begründeten Fällen zulässig und im Berichts-
teil der zugehörigen Wasserbuchakte niederzulegen. 

Zusätzliche Informationen können durch Auswertung fachtech-
nischer Unterlagen, wie Bilddokumente (z. B. Luftbilder, Satelli-
tenaufnahmen) oder Radardaten, die während eines Hochwas-
serereignisses aufzunehmen sind, sowie durch nachträgliche
Einmessung von Geschwemmsellinien oder Hochwassermarken
gewonnen werden.

Im Ergebnis der Arbeiten entstehen Karten, die das Über-
schwemmungsgebiet eindeutig beschreiben und Bestandteil
der Rechtsverordnung sind. Auf den Karten ist ein Quellenver-
merk nach den Vorgaben der Thüringer Kataster- und Vermes-
sungsverwaltung anzubringen.
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Im Rahmen dieser Arbeiten sind die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu beachten. Das für die Erarbeitung der
fachtechnischen Grundlagen anzuwendende Berechnungsver-
fahren und die zugehörige Software können durch die nach 
Ziffer 5. c) und 5. d) zuständige technische Fachbehörde vorge-
geben werden. 

An die Dokumentation der Ergebnisse sind folgende Mindest-
anforderungen zu stellen:

- Die durchgeführten Arbeiten sind, unterstützt durch Grafiken,
in einem Bericht schriftlich darzulegen.

- Die angewandten Berechnungsverfahren müssen nachvoll-
ziehbar sein.

- Die getroffenen Annahmen und ermittelten Parameter sind auf-
zuführen und zu erläutern.

- Die verwendete Software ist anzugeben.

- Die Flächen der Überschwemmungsgebiete sind in TK 10 und
in LiKa abzugrenzen und mit Schraffur auszufüllen. Werden 
abflusswirksame Bereiche ermittelt, sind deren Grenzen in den
LiKa mit einer durchgezogenen Linie sichtbar zu machen. 

- Soweit erforderlich sind die betroffenen Flurstücke zusätzlich
zur Abgrenzung in LiKa durch Aufzählung (Flurstücksliste) zu
nennen.

2.3 Inhalt der Rechtsverordnungen

Im Text der Verordnung sind

1. der Gegenstand der Verordnung

2. die Grenzen des Überschwemmungsgebietes

3. der Zweck der Verordnung

4. Gebote und Verbote nach § 82 ThürWG

5. Ordnungswidrigkeiten nach § 128 Abs. 1 Nr. 19, 20 und 24
ThürWG und

6. Außer-Kraft-Treten, In-Kraft-Treten

hinreichend genau zu beschreiben. TK 10 und LiKa sind als 
Anlagen zur Verordnung bekannt zu geben. 

2.4 Änderung von Überschwemmungsgebieten

Ändern sich die Grenzen eines festgestellten Überschwem-
mungsgebietes, so sind Erweiterungs- oder Herausnahme-
flächen ebenfalls durch Rechtsverordnung festzustellen. Das
Ausmaß sowie der Zweck der Verordnung müssen ausreichend
bestimmt sein. Für das Verfahren zum Erlass der Rechtsverord-
nung gilt Ziffer 2.1. entsprechend. 
Unter Erweiterungsflächen sind dabei Flächen zu verstehen, 
die bei einem Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von
100 Jahren zusätzlich zum bereits festgestellten Gebiet über-
schwemmt werden. Herausnahmeflächen werden beim gleichen
Ereignis dagegen nicht mehr überschwemmt. Sofern sich die
Hochwasserverhältnisse in größeren Gewässerabschnitten
geändert haben, ist das Überschwemmungsgebiet neu festzu-
stellen.

Die Beschreibung des räumlichen Geltungsbereiches der Erwei-
terungs- oder Herausnahmeflächen erfolgt durch Abgrenzung in
TK 10 und in LiKa. Zusätzlich zur Abgrenzung in LiKa sind die
betroffenen Flurstücke durch Aufzählung zu nennen. Die Karten
sind Bestandteil der Rechtsverordnung.

2.5 Niederlegung der Dokumente

Die Niederlegung der zu den Rechtsverordnungen gehörigen
Karten ist Teil der Verkündung und erfolgt gemäß § 6 Verkün-
dungsgesetz vor der ortsüblichen Bekanntmachung durch die

betroffenen Gemeinden bei der gemäß § 105 Abs. 2 ThürWG
wasserbuchführenden Behörde. Beglaubigte Ausfertigungen
werden bei den zuständigen unteren Wasserbehörden nieder-
gelegt.
Die Beschlussdokumente der ehemaligen Räte der Bezirke,
Kreise oder kreisfreien Städte werden ebenfalls bei der wasser-
buchführenden Behörde sowie als Ausfertigung bei den örtlich
zuständigen unteren Wasserbehörden niedergelegt. 
Die Arbeitskarten nach § 80 Satz 3 ThürWG werden durch die
obere Wasserbehörde als amtliche Dokumente gekennzeichnet.
Für die Aufbewahrung gilt Satz 3 entsprechend.

2.6 Retentionskataster 

Neben der Eintragung in das Wasserbuch nach § 37 WHG sind
Angaben zu festgestellten Überschwemmungsgebieten in ein
Retentionskataster zu übernehmen, das folgende Angaben enthält:

1. Zählnummer des Überschwemmungsgebietes

2. Feststellungsdatum und Quelle der Veröffentlichung

3. Zugehörige Gewässerkennzahl

4. Geographische Lage (Blattnummer der TK 10, Randkoordi-
naten)

5. Gewässerabschnitt (nach Flusskilometrierung)

6. Gesamtfläche beim maßgebenden Hochwasser (mit und
ohne Berücksichtigung von Schutzeinrichtungen)

7. Fläche der Ufer- und abflusswirksamen Bereiche

8. Besonderheiten (z. B. Polderfläche, Stauraum)

9. Tatsächlich und potenziell vorhandenes Retentionsvolu-
men

10. Betroffene Gemeinden (Gemeinde, Gemarkung, ggf. Flur-
nummern)

11. Landnutzung im Überschwemmungsgebiet (Anteile Acker-
land, Grünland, Brache, Wald, urbane Flächen)

12. Landnutzung in den Ufer- und abflusswirksamen Bereichen
(Flächenanteile wie 11.)

13. Eingeschlossene Schutzgebiete (z. B. Trinkwasser, Natur-
schutz)

14. Bemerkungen (z. B. Auftragnehmer, verwendetes Berech-
nungsverfahren, Software etc.)

Das Kataster ist im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Infor-
mationssystems (WAWIS) mit den zugehörigen topographi-
schen Karten auf digitaler Basis zu verknüpfen.

3 Genehmigungen und zusätzliche Maßnahmen 

3.1 Genehmigungen in Überschwemmungsgebieten

Die in § 81 Abs. 1 ThürWG aufgeführten Handlungen, insbeson-
dere das Bauen im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetz-
buch (BauGB), sind in Überschwemmungsgebieten zu unterbin-
den. Für weitere Tatbestände, wie das Bauen innerhalb im
Zusammenhang bebauter Ortslagen im Sinne des § 34 BauGB,
besteht das Genehmigungserfordernis gemäß § 81 Abs. 3 ThürWG.
Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen gemäß § 30 BauGB,
für die nach Rechtskraft des Bebauungsplanes ein Über-
schwemmungsgebiet festgestellt wird, besteht wegen Ver-
stoßes gegen höherrangiges Recht kein unmittelbares Baurecht.
Statt dessen unterliegen Bauvorhaben, wasserrechtlich gese-
hen, der Einzelfallprüfung gemäß § 81 Abs. 2 ThürWG. 
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Eine Genehmigung kann mit Auflagen und Bedingungen 
(Nebenbestimmungen) nach § 36 Abs. 2 Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.11.1997 (GVBl. S. 430), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 ThürEuroAnpG vom 15.12.1998 (GVBl. 
S. 427), verbunden werden, die insbesondere geeignet sind,
nachteilige Folgen für den Wasserabfluss zu verhüten, auszu-
gleichen oder Ersatz zu schaffen. Die Nebenbestimmungen dür-
fen nur ergehen, wenn durch sie die gesetzlichen Voraussetzun-
gen der Genehmigung nach § 81 ThürWG erfüllt werden. Dabei
ist der Gleichbehandlungsgrundsatz aller potenziellen Antrag-
steller zu berücksichtigen.

3.2 Gebote und Verbote in Überschwemmungsgebieten

Gemäß § 82 ThürWG können in einer Rechtsverordnung nach 
§ 80 ThürWG Ge- und Verbote erlassen werden. Hierbei ist der in
der Vorschrift enthaltene Ermächtigungsrahmen zu beachten. 
Maßnahmen zur Verhütung von Auflandungen sind im Rahmen
der Gewässerunterhaltung nach Maßgabe von § 28 WHG in Ver-
bindung mit § 67 ThürWG durchzuführen.
Ge- und Verbote in nach § 80 ThürWG festgestellten Über-
schwemmungsgebieten lösen regelmäßig keine Entschädi-
gungspflicht aus. Stellt eine Anordnung nach § 82 ThürWG 
jedoch ausnahmsweise eine Enteignung dar, so ist Entschädi-
gung zu leisten. Diese Anordnung kann sich sowohl an den 
Eigentümer als auch an den schuldrechtlich Berechtigten der
Sache richten, durch die der schadlose Hochwasserabfluss 
beeinträchtigt werden kann.

4 Landwirtschaft in Überschwemmungsgebieten

Die regelmäßige landwirtschaftliche Nutzung in den Über-
schwemmungsgebieten muss dem in den Rechtsverordnungen
dargestellten Schutzzweck des Überschwemmungsgebietes
entsprechen. In der Regel wird das durch eine angepasst ord-
nungsgemäße Landbewirtschaftung gewährleistet, die sowohl
die Erfordernisse des Hochwasserschutzes, die Lage und die
Wechselbeziehungen der betroffenen Flurstücke zum Fließ-
gewässer als auch die Belange der Flächennutzung berücksich-
tigt. Ziel ist es, auf allen landwirtschaftlich genutzten Flächen in
den Überschwemmungsgebieten eine dauerhafte Begrünung
beizubehalten oder einzuführen. 
Über die im landwirtschaftlichen Fachrecht sowie im Gesetz 
zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten1 bestehenden Vorgaben der guten fach-
lichen Praxis hinaus kommen in einer Rechtsverordnung nach 
§ 82 ThürWG Einschränkungen der landwirtschaftlichen Tätig-
keit in Überschwemmungsgebieten in Betracht, wenn und 
soweit dies für die Funktion des Überschwemmungsgebietes 
erforderlich ist. Die bestehenden Möglichkeiten für derartige Ein-
schränkungen können der Anlage 1 entnommen werden.
Auf Antrag ist zu prüfen, ob in Einzelfällen Ausnahmen von den in
den Rechtsverordnungen vorgesehenen Einschränkungen mög-
lich sind.

5 Zuständigkeiten

a) Für die Feststellung oder Änderung von Überschwemmungs-
gebieten sowie die Verordnung zusätzlicher Maßnahmen
nach § 82 ThürWG durch Rechtsverordnung ist gemäß § 105
Abs. 2 Ziffer 1. e) ThürWG das Landesverwaltungsamt als
obere Wasserbehörde zuständig. Sie führt auch das Kataster
nach Ziffer 2.6.

b) Für Genehmigungen nach § 81 ThürWG sowie die Anord-
nung zusätzlicher Maßnahmen im Einzelfall nach § 82 
ThürWG in Überschwemmungsgebieten sind gemäß § 105
Abs. 1 ThürWG die Landkreise und kreisfreien Städte als 
untere Wasserbehörden zuständig. 

1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und
zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz –
BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), geändert durch
Art. 17 des Gesetzes vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331)

c) Für die Schaffung und Aktualisierung der in Ziffer 2.2 
genannten fachtechnischen Grundlagen für die Gewässer 
1. Ordnung und für die Erarbeitung des Katasters nach Ziffer
2.6 ist die Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) 
zuständig. Die Zuständigkeit der TLUG in o. g. Sinn bezieht
sich auch auf Gewässer 2. Ordnung, soweit Maßnahmen lan-
desweit geplant und durchgeführt werden (z. B. Luftbild-
befliegungen bei Hochwasser). Die TLUG wird gemäß § 104
Abs. 2 Satz 2 ThürWG von den Staatlichen Umweltämtern
(SUÄ) unterstützt. 

d) Für die Schaffung und Aktualisierung der in Ziffer 2.2 
genannten fachtechnischen Grundlagen für die Gewässer 
2. Ordnung mit Ausnahme von Maßnahmen, die landesweit
geplant und durchgeführt werden, sind die SUÄ zuständig.

6 In-Kraft-Treten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Verkündung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift zu den Anfor-
derungen an die Feststellung von Überschwemmungsgebieten
in der Fassung vom 14. Dezember 2000 (ThürStAnz Nr. 3/2001
S. 82 – 88) außer Kraft.

Erfurt, 12.11.2004

Dr. Volker Sklenar
Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt

Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
Erfurt, 16.11.2004
Az.: 54-20473-1
ThürStAnz Nr. 49/2004 S. 2720 – 2723

Es folgt 1 Anlage
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